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Veröffentlichung der gefassten Beschlüsse bzw. des wesentlichen Inhalts der gefassten Beschlüsse 

Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 17.02.2026 
 
Öffentlicher Teil 
 

Beschluss Nr.: 
BV-023/2026 

Projekt „Demokratie leben!“ im Landkreis Elbe-Elster im Förderjahr 2026 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, dass das Förderprogramm „Demokratie leben“ in der 3. Förderperiode 
im Landkreis durchgeführt wird. Zielgruppen dabei sind in erster Linie Kinder und Jugendliche, deren Eltern, 
junge Erwachsene aber auch ehren- und hauptamtlich Tätige in der Kinder- und Jugendhilfe, Multiplikatoren 
und stattliche sowie zivilgesellschaftliche Akteure. Die Antragstellung vom 25. 11. 2025 für den Förderantrag 
2026 wird bestätigt. 
 
 

Beschluss Nr.: 
BV-017/2026 

Aufnahme der evangelischen Kindertagesstätten „Regenbogen“ in Finsterwalde“ und 
„Arche Noah“ in Doberlug-Kirchhain unter Trägerschaft des Evangelischen 
Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen an Spree und Neiße in den 
Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung des Landkreises Elbe-Elster für den 
Planungszeitraum 2025 -2026 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Aufnahme der evangelischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in 
Finsterwalde (zum 20.01.2026) und der evangelischen Kindertagesstätte „Arche Noah“ in Doberlug-Kirchhain 
(zum 01.01.2026) unter Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreisverbandes für Kindertageseinrichtungen 
an Spree und Neiße in den Bedarfsplan zur Kindertagesbetreuung des Landkreises Elbe-Elster für den 
Planungszeitraum 2025 -2026. 
 
 

Beschluss Nr.: 
BV-028/2026 

Ablehnung des Besetzungsergänzungsantrages der AG 78 Kindertagesbetreuung vom 
17.07.2025 auf Berufung eines beratenden Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss 

 
Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Ablehnung des Besetzungsergänzungsantrages der AG 78 
Kindertagesbetreuung vom 17.07.2025 auf Berufung eines beratenden Mitgliedes im Jugendhilfeausschuss.  
 



Amtsblatt für den Landkreis Elbe-Elster, Nr. 3/2026 

   Seite | 2  
 

Veröffentlichung der gefassten Beschlüsse bzw. des wesentlichen Inhalts der gefassten Beschlüsse 
Sitzung des Werksausschusses Eigenbetrieb Rettungsdienst am 19.02.2026 

 
Öffentlicher Teil 
 

Beschluss Nr.: 
BV-019/2026 

Lieferung von zwei Rettungstransportwagen nach DIN EN 1789 Typ C, einschl. 
Kommunikationsmittel, sowie rettungsdienstlicher Ausrüstung nach einem 
Leistungsverzeichnis 

 
Beschluss: 
Der Werksausschuss beschließt den Auftrag zur Lieferung und Ausbau von zwei Rettungstransportwagen der 
Firma 
 
Ambulanz Mobile GmbH & Co.KG 
Glinder Straße 1 
39218 Schönebeck 
 
zum Angebotspreis von  543.524,46 EUR  zu erteilen. 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
 
gemäß § 1 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Brandenburg i. V. m. § 10 Abs. 2 Satz 2 
Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) des Bundes. 
 
Nach § 7 Abs. 1 Unterhaltsvorschussgesetz besteht gegen  

Herrn Steven Pannicke, 

geb. am 18.03.1992 in Elsterwerda, zul. gemeldet Friedrichstraße 25, 2. OG links, 04895 Falkenberg/Elster, 
derzeit unbekannten Aufenthaltes ein kraft Gesetzes übergegangener Unterhaltsanspruch. 
 
Die Mitteilungen über den Anspruchsübergang können unter Az: 40/51-30-13/BL211/312-lü und 40/51-30-
13/BL214/312-lü innerhalb der Sprechzeiten im Amt für Jugend, Familie und Bildung, Zimmer 038, Ludwig-
Jahn-Str. 2, Frau Herr Alkier, 04916 Herzberg eingesehen werden. 
 
Im Auftrag 
 
Alkier 
SB Unterhaltsvorschuss 
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